
B. W. A., Stelle 4. - G. Z. 4420/17.

Verordnung
betreffend die Regelung “

im Gebiete der
k.k.Reidishaiipt- und Residenzstadt Wien.

InAusführungdesErlassesdesk.k.AmtesfürVolksemihrungvom30.Oktober1917, Z 100148, «erdeneutGrundderkaiser¬lichenVerordnungvom24.Mlrz1917, R-G.-BI.Nr.13], fürdieRegelungderAbgabederkonserviertenEieranHaushaltungenundEinzel¬personenfolgendeAnordnungengetroffen:
1. Von Montag , den 10. Dezember LJ. angefangen werden die ober Weisungdes

k. k. AmtesffirVolksemährungund die von der GemeindeWienkonserviertenEier zur Aus¬
gabe gelangenund zwar erhält jede Person solange der Vorrat reicht wöchentlich ein Ei.

2. Besitzer von bläuen Mehlbezugskartenerhalten die Eier bei ihrer Konsumenten¬
organisation, Besitzervon gelben Mehlbezugskartennur bei einer Molkereifilialeim Bezirke
ihres Wohnortes und zwar an jedem Wochentagewährendder üblichenGeschäftszeit EineZuweisungdieser Bezugsberechtigtenan bestimmteAbgabestellen(Molkereifilialen) des Be¬
zirkes findet nicht statt. Die in jedem Gemeindebezirkzur Abgabe dieser Eier bestimmten
Stellen sind an den Amtstafelndes betreffendenBezirkes, in den städtischen Butterabgabe¬
stellen und in jeder Molkereifilialeverzeichnet

3. BehufsErhaltesder Eier sind in der Molkereifilialedes Bezirkesoder bei der Konsu¬
mentenorganisationdieMehlbezugskartenundder amtlicheEinkaufsscheinvorzuweisen. Beider
Abgabewird der für die betreffendeWochejeweils verlautbarteAbschnittdes amtlichenEin¬
kaufsscheinesabgetrennt. In der Woche vom 10. bis 15. Dezemberist der Abschnitt3, in der
Wochevom 17. bis 22. Dezemberi. j . der Abschnitt4 abzutrennen.

4. Der Verkaufspreis ffir ein Ei beträgt 40 Heller und darf nicht fiber¬
schritten werden.

5. Da für Jede Person ein El pro Woche sichergestellt Ist , ist jedes
Anstellen fiberflfissig und zwecklos . ImFalleeinesAndrangesbeieinerAbgabestelle
(Molkereifiliale) hat mansichan dienächstgelegeneAbgabestellezu wenden.

6. Die verantwortlichenLeiter sämtlicherAbgabestellenhaben die von den amtlichen
EinkaufsscheinenabgetrenntenAbschnittesorgfältigzu sammeln und an jedem Montagfür
die abgelaufeneWochevormittagsmitdenihnen zugekommenenAusweisblätternan das Be¬zirkswirtschaftsamtWien, Steile 4,1., NeuesRathausin einemversiegeltenKuvertabzufflhren.

7. DiejenigenVereine und Anstalten, welche auf Grund besonderer Aweisungendes
BezirkswirtschaffsamtesWien, Steile 4, Butter beziehen und nicht über Weisung des k. k.
Amtes für Volksemährungdirekt mit Eiern beteilt werden, haben sich wegen Ausstellung
einer Bezugsanweisungffir konservierteEier bei einer bestimmtenAbgabestellean das Be¬
zirkswirtschaftsamtWien, Stelle 4, I., Neues Rathaus, Stiege 8, 2. Stock, an Wochentagen
von 8 Uhr früh bis 2 Uhr nachmittagszu wenden.

WerdenBestimmungendieserVerordnungzuwiderhandelt. wird, soferndieHandlungnichteinerstrengerenStrafeunterliegt,
vonderpolitischenBeziticsbthürdemiteinerGeldstrafebiszu10.000KodermitArrestbiszuflMonatenbestraft. WirddieUebertretungbeiAtodbuneeinesGewerbesbegangen, sokannaußerdem, soferndieVoraussetzungendes§ 133b, Absatz1, lita,derGewerbeordnungzu(reifen,dieEntziehungderGewerbeberechtigungverfügtwerden.

Von Magistrate der!(. Ij. Retchshatipt- and Ifcidmzstadt Wien
als politischerBehörde I. Instanz.

am6. Dezember1917.
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